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Text 

§ 87. Ist bei der Versicherung beweglicher Sachen eine Taxe vereinbart, so gilt die Taxe als der 
Wert, den das versicherte Interesse zur Zeit des Abschlusses des Vertrages hat, es sei denn, daß sie den 
wirklichen Versicherungswert in diesem Zeitpunkt erheblich übersteigt. Eine Vereinbarung, nach welcher 
die Taxe als der Wert gelten soll, den das versicherte Interesse zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles hat, ist nichtig. 
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